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Sehr geehrter Herr Boll, 
mit heutigem Schreiben nehme ich Stellung auf Ihr Antwortschreiben vom 15.07.2013. 
 
Da Sie lt. Aussage der OLG Präsidentin Uta Fölster, Schleswig Holstein in einem 
Symposium in Itzehoe von sich gab 
Zitat: 
 
…„Wir die Elite und die nicht Gebildeten“…, ist davon auszugehen, dass mein Schriftsatz 
vom 10.07.2013 für Sie sehr wohl unmissverständlich war, aber die Forderung des Rechtes 
substantiiert begründet ist.  
 
 
Wenn einem Richter etwas unverständlich ist, so ist er nach der ZPO Reform des Jahres 
2001 verpflichtet Nachfrage zu stellen und den Sachverhalt der offenen Fragen zu klären. 
Die angewendeten Standardsätze der deutschen Gerichte sind bekannt und sollten in 
besonderen Fällen vermieden werden, 
 
 „Im Übrigen ist ihr Schreiben unverständlich“  
 
sind in diesem besonderen Fall unbedeutend, denn ich habe ein Recht auf Prüfung der 
Staatsangehörigkeit und selbstverständlich habe ich von dem Landgericht Schwerin von 
Ihnen, keinen Staatsangehörigkeitsausweis verlangt.  
 
Wenn Sie Ihre irrige Interpretation meines Schriftsatzes über die offenkundige Forderung 
meines Rechtes auf Überprüfung nach dem Europäischen Übereinkommen über die 
Staatsangehörigkeit nicht ermitteln und beantworten können /wollen, wird angeregt sich 
einigen ins besondere Ihrer Person betreffenden Fragen selbst zu beantworten und die 
möglichen Konsequenzen daraus zu ziehen! 
 
 Es kann doch nicht sein, dass Sie in dem  
 

„Europäischen Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit“ , 
 



 
eine rechtlich einwandfreie Definition meines Rechtes, mit Füssen treten, ignorieren  und als 
unbeachtlich ansehen wollen, nur  um mich rechtlos zu halten, indem Sie sich einer 
substantiierten Antwort zu entziehen versuchen, in dem Sie schreiben, keine weitere Antwort 
zu geben. Wo nehmen Sie diese für sich in Anspruch nehmende rechtliche Grundlage her? 
 
Zitat:  Artikel 12 – Recht auf Überprüfung 

Jeder Vertragsstaat stellt sicher, daß Entscheidungen über den Erwerb, die 
Beibehaltung, den Verlust den Wiedererwerb oder die Bestätigung seiner 
Staatsangehörigkeit in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht 
einer Überprüfung durch die Verwaltung oder die Gerichte unterzogen werden 
kann. 

Zitat ende. 
 
Wollen Sie allen Ernstes behaupten, ich hätte Ihnen geschrieben ich wolle einen 
Staatsangehörigkeitsausweis über die Behörde des Landgerichts Schwerin beantragen und / 
oder Sie hätten es so verstanden? 
 
Das kann es überhaupt nicht sein. 
 
Um Wiederholungen zu vermeiden habe ich an die Verwaltung und das Landgericht 
geschrieben und beiden Behördenleitungen die Gelegenheit einer Beantwortung gegeben. 
 
Die Frage sei erlaubt: 
 
Wie darf ich Ihr Schreiben denn nun interpretieren? 
 
Entweder mit nichtwollen, nichtkönnen, oder irrige grob- fahrlässige Fehlentscheidung. 
  
Im Scann erhalten Sie die StAG – Einzelnorm des Bundesministeriums der Justiz, dass über 
Juris den § 30 deutlich und unmissverständlich beschreibt. 

 

 



Ich habe sie nunmehr aufzufordern Ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und 
mich vor derartigen beschämenden Antworten zu verschonen. 

Das Justizministerium in Berlin erhält Kenntnis und zur weiteren Veranlassung eine 
Durchschrift. 

Ich betone und halte fest, dass es sich bei diesem Schreiben ausschließlich um 
freie Meinungsäußerung nach GG Art.5 handelt und für Beleidigungen und 
Verleumdungen keinen Raum lässt. 

 

Mit freundlichen Grüssen 
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